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schon dem 12. Jh. (etwa 1165) angehörig, während das 
zweite erst im 13. Jh. entstanden sei, beide seien 1227 von 
Herzog Otto bestätigt. 0. H.-E.

91. Luise Zenker handelt in ihrer Arbeit ‘Zur 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Lüneburger Saline 
für die Zeit von 950—1370’ (Forsch, z. Gesch. Nieder­
sachsens I, 2, Hannover 1906) sorgsam und eingehend 
von Betrieb und Verfassung des Salzwerks, von den Renten­
erträgen und -besitzern. Die Saline, ein alter Besitz des 
Herzogs, ging mehr und mehr aus seinen und seiner Lehns­
leute Händen über in die der Kirche und der Bürger­
schaft. Aus dem Grundherrn wurde ein einfacher Mit­
besitzer neben vielen anderen, deren Rechte insgesamt 
vom Rate der Stadt wahrgenommen wurden; er war seit 
Ende des 13. Jh. auch für den Herzog in Salinenange­
legenheiten die zuständige Behörde. Die Ratsfähigkeit 
wurde seit dem 13. Jh. in immer höherem Masse, wie die 
beigegebene Ratmannenliste lehrt, von dem Besitz von 
Salzpfannen und Siedegerechtigkeit abhängig gemacht und 
mit diesem in bestimmten Geschlechtern vererbt. Die all­
mähliche Steigerung der Salzpfannen- und Rentenpreise, 
welche sich auf Grund des vorliegenden Buches gut be­
obachten lässt, machte in späterer Zeit, seit dem 14. Jh., 
den Eintritt neuer Familien in den Rat fast unmöglich.

M. Kr.
92. Auf den seltenen Fall eines in Böhmen schon 

am Ende des 14. Jh. durchwegs in deutscher Sprache ab­
gefassten Stadtbuches macht Ad. Horcicka in einem 
Aufsatz ‘Die strafgerichtlichen Entscheidungen des Böhm.­
Kamnitzer Schöffengerichts aus den Jahren 1380— 
1412’ in den Mitteilungen des Vereins für die Geschichte 
der Deutschen in Böhmen XLV (1906), 39—47 aufmerksam. 
Die Veröffentlichung ist in Vorbereitung. B. B.

93. Von der N. A. XXXI, 765, n. 437 erwähnten Ab­
handlung von F. Pick ‘Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 
der Stadt Prag im Mittelalter’ ist in den Mitteilungen des 
Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen 
XLIV (1906), 421 — 465 die Fortsetzung erschienen. Sie 
behandelt: II. Das Gästerecht in ebenso eingehender 
wie sachgemässer Weise auf Grundlage reichen Materials.

B. B.
94. A. B a 11 a r d, ‘The Domesday boroughs’ (Oxf. 

1904) erforscht aus dem Domesday-Buche die Verfassung 


